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Änderungsantrag 28
Tadeusz Zwiefka

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Effektivität der Bekämpfung der 
Umweltkriminalität im 
grenzübergreifenden Kontext wird davon 
abhängen, inwieweit die Institutionen zur 
Koordinierung der internationalen 
Ermittlungsverfahren (Europol, Eurojust, 
gemeinsame Ermittlungsgruppen) ein 
entsprechendes Profil erhalten und auf 
der Ebene der Kompetenzen und der 
Organisation ihre Effektivität erhöht 
wird.

Or. pl

Änderungsantrag 29
Georgios Papastamkos

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Indem man den Justizbehörden statt 
Verwaltungsbehörden die Aufgabe zuweist, 
Sanktionen zu verhängen, verlagert man 
die Verantwortung für Ermittlungen und 
die Durchsetzung der Einhaltung von 
Umweltschutzvorschriften auf Behörden, 
die von den für Betriebs- und 
Emissionsgenehmigungen zuständigen 
Behörden unabhängig sind.

entfällt

Or. el
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Begründung

Das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit und der anerkannte Rechtsgrundsatz des „effet 
utile“ werden aufgehoben. Außerdem heißt es in Artikel 10 des EG-Vertrags: „Die 
Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zur 
Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus diesem Vertrag oder aus Handlungen der Organe 
der Gemeinschaft ergeben. Sie erleichtern dieser die Erfüllung ihrer Aufgabe“.

Änderungsantrag 30
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die Anhänge zu dieser Richtlinie 
enthalten Bestimmungen mit Bezug auf 
strafrechtliche Maßnahmen, mit denen die 
uneingeschränkte Wirksamkeit der 
Umweltschutzvorschriften sichergestellt 
werden soll.

Or. en

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag soll der Text an das Fallrecht des EuGH angepasst und 
klargestellt werden, dass der Zweck der Richtlinie darin besteht, die Mitgliedstaaten zu 
verpflichten, Verstöße gegen die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft sowie gegen nationale 
Gesetze für deren Umsetzung zu einer Straftat zu machen, wenn dies notwendig ist, um ihre 
entsprechende Durchsetzung zu gewährleisten.

Änderungsantrag 31
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die in den Anhängen zu dieser 
Richtlinie aufgeführten Rechtsakte 
enthalten Bestimmungen mit Bezug auf 
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strafrechtliche Maßnahmen, mit denen 
die uneingeschränkte Wirksamkeit der 
Umweltschutzvorschriften sichergestellt 
werden soll.

Or. en

Änderungsantrag 32
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Die aus dieser Richtlinie erwachsenden 
Verpflichtungen betreffen nur die 
Bestimmungen der in den Anhängen zu 
dieser Richtlinie aufgeführten Rechtsakte, 
die für die Mitgliedstaaten die Pflicht 
begründen, in Anwendung dieser 
Rechtsvorschriften Verbote zu verhängen.

Or. en

Begründung

Dadurch soll klargestellt werden, dass die Richtlinie die Mitgliedstaaten nur dann 
verpflichten kann, Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft zu einer Straftat zu 
machen, wenn die Mitgliedstaaten gemäß diesen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
verpflichtet sind, Verbote zu verhängen.

Änderungsantrag 33
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Die aus dieser Richtlinie 
erwachsenden Verpflichtungen betreffen 
nur die Bestimmungen der in den 
Anhängen zu dieser Richtlinie 
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aufgeführten Rechtsakte, die für die 
Mitgliedstaaten die Pflicht begründen, in 
Anwendung dieser Rechtsvorschriften 
Verbote zu verhängen.

Or. en

Änderungsantrag 34
Michl Ebner

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Für einen wirksamen Umweltschutz 
sollte auch die Beihilfe oder die Anstiftung 
zu solchen Handlungen als Straftat gelten. 

(9) Für einen wirksamen Umweltschutz 
sollten auch die Beihilfe oder die 
Anstiftung zu solchen Handlungen bzw. 
Unterlassungen und/oder 
Verhaltensweisen, die Umweltschäden 
verursachen und/oder eine Gefahr 
erheblicher Umweltschäden 
heraufbeschwören, als Straftat gelten, und 
für einen wirksamen Umweltschutz sowie 
zur Verwirklichung der Präventions- und 
Vorsorgeprinzipien sollten die 
Beweisstücke für die Straftat dinglichen 
Sicherungsmaßnahmen unterzogen 
werden.

Or. it

Änderungsantrag 35
Georgios Papastamkos

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Die Richtlinie verpflichtet die 
Mitgliedstaaten, strafrechtliche 
Sanktionen für schwere Verstöße gegen 
die Umweltschutzvorschriften der 
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Gemeinschaft in ihr einzelstaatliches 
Recht aufzunehmen. Die Richtlinie 
schafft keine Verpflichtungen hinsichtlich 
der Durchführung dieser Sanktionen bzw. 
anderer verfügbarer Rechtsinstrumente in 
Einzelfällen.

Or. el

Begründung

Laut Urteil des Gerichtshofs vom 23. Oktober 2007 (C-440/05) fallen das Strafrecht und das 
Strafprozessrecht zwar nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft, der 
Gemeinschaftsgesetzgeber kann den Mitgliedstaaten aber vorschreiben, Sanktionen dieser Art 
vorzusehen um sicherzustellen, dass die Gesetze, die er auf einem bestimmten Gebiet erlässt, 
ihre volle Wirksamkeit entfalten. 

Änderungsantrag 36
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Eine solche Harmonisierung ist 
besonders dann wichtig, wenn die 
Straftaten schwerwiegende Folgen haben 
oder im Rahmen krimineller 
Vereinigungen begangen wurden, die bei 
der Umweltkriminalität eine wesentliche 
Rolle spielen.

(12) Eine solche Harmonisierung ist 
besonders dann wichtig, wenn die 
Straftaten eine schwerwiegende 
Schädigung zur Folge haben oder im 
Rahmen krimineller Vereinigungen 
begangen wurden, die bei der 
Umweltkriminalität eine wesentliche Rolle 
spielen.

Or. fr
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Änderungsantrag 37
Georgios Papastamkos

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Da diese Richtlinie 
Mindestvorschriften enthält, steht es den 
Mitgliedstaaten frei, strengere Vorschriften 
für den wirksamen strafrechtlichen Schutz 
der Umwelt zu erlassen oder 
aufrechtzuerhalten.

(13) Da diese Richtlinie 
Mindestvorschriften enthält, steht es den 
Mitgliedstaaten frei, strengere Vorschriften 
für den wirksamen strafrechtlichen Schutz 
der Umwelt zu erlassen oder 
aufrechtzuerhalten. Diese Vorschriften 
müssen mit dem Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft 
vereinbar sein.

Or. el

Begründung

In Artikel 6 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft heißt es: „Die 
Erfordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durchführung der in 
Artikel 3 genannten Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen insbesondere zur Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden.“ Außerdem sieht Artikel 176 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vor: „Die Schutzmaßnahmen, die 
aufgrund des Artikels 175 getroffen werden, hindern die einzelnen Mitgliedstaaten nicht 
daran, verstärkte Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen. Die betreffenden 
Maßnahmen müssen mit diesem Vertrag vereinbar sein. Sie werden der Kommission 
notifiziert.“

Änderungsantrag 38
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Der Euratom-Vertrag und das 
daraus abgeleitete Recht regeln den 
Umweltschutz in Bezug auf nukleare 
Tätigkeiten. Folglich kann die 
Rechtswidrigkeit von die Umwelt 
schädigenden Handlungen im Rahmen 
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von nuklearen Tätigkeiten nur unter 
Bezugnahme auf den Euratom-Vertrag 
und das daraus abgeleitete Recht 
festgelegt werden.

Or. fr

Begründung

Soweit nukleare Tätigkeiten betroffen sind, ist Kapitel 3 des Euratom-Vertrags die 
Rechtsgrundlage eines gemeinschaftlichen Vorgehens im Bereich des Umweltschutzes. Es 
erscheint unabdingbar, den Wortlaut damit in Einklang zu bringen, indem klargestellt wird, 
dass der Euratom-Vertrag für den nuklearen Bereich die Grundlage bleibt. In Anbetracht 
dessen muss bei nuklearen Tätigkeiten als rechtswidrig gelten, was gegen eine 
gemeinschaftliche Rechtsvorschrift verstößt, die auf der Grundlage dieses Vertrags erlassen 
wurde.

Änderungsantrag 39
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Da die Ziele der beabsichtigten 
Maßnahme, nämlich die Sicherstellung 
eines wirksameren Umweltschutzes, auf 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreicht werden können und 
daher besser auf Gemeinschaftsebene zu 
erreichen sind, kann die Gemeinschaft im 
Einklang mit dem in Artikel 5 EG-Vertrag 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(15) Da die Ziele der beabsichtigten 
Maßnahme, nämlich die Sicherstellung 
eines wirksameren Umweltschutzes 
insbesondere durch Bekämpfung der die 
Umwelt erheblich schädigenden 
organisierten Großkriminalität, auf Ebene 
der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
erreicht werden können und daher besser 
auf Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, 
kann die Gemeinschaft im Einklang mit 
dem in Artikel 5 EG-Vertrag 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

Or. fr
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Änderungsantrag 40
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „rechtswidrig“ einen Verstoß gegen 
eine Rechtsvorschrift der Gemeinschaft 
oder gegen ein Gesetz, eine 
verwaltungsrechtliche Vorschrift oder eine 
Entscheidung einer zuständigen Behörde 
eines Mitgliedstaats, das bzw. die den 
Schutz der Umwelt zum Ziel hat;

(a) „rechtswidrig“ einen Verstoß gegen 
eine Rechtsvorschrift der Gemeinschaft 
oder gegen ein Gesetz, eine 
verwaltungsrechtliche Vorschrift oder eine 
Entscheidung einer zuständigen Behörde 
eines Mitgliedstaats, das bzw. die den 
Schutz der Umwelt und der öffentlichen 
Gesundheit zum Ziel hat;

Or. en

Begründung

In Einklang mit der Stellungnahme des ENVI-Ausschusses zielt dieser Änderungsantrag 
darauf ab, die Definition der Kommission von „rechtswidrig“ zu unterstützen und nicht den 
Vorschlag des Berichterstatters, in den Anhang betreffend die „Gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften, deren Verletzung ein rechtswidriges Verhalten darstellt“ ein Verzeichnis 
aufzunehmen, wodurch die Rechtssicherheit nicht gefördert würde und welches ständig 
aktualisiert werden müsste, um den geltenden Rechtsvorschriften zu entsprechen. Die unter 
Artikel 3 des Vorschlags genannten Straftaten schließen Bereiche ein, die verschiedene 
Aspekte des Lebens und der öffentlichen Gesundheit sowie der Umwelt betreffen, die die 
vorgeschlagene Ergänzung rechtfertigen.

Änderungsantrag 41
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „rechtswidrig“ einen Verstoß gegen 
eine Rechtsvorschrift der Gemeinschaft 
oder gegen ein Gesetz, eine 
verwaltungsrechtliche Vorschrift oder eine 
Entscheidung einer zuständigen Behörde 

(a) „rechtswidrig“
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eines Mitgliedstaats, das bzw. die den 
Schutz der Umwelt zum Ziel hat; 

– einen Verstoß gegen eine in Anhang A 
genannte Rechtsvorschrift der 
Gemeinschaft oder

– bei den durch den Euratom-Vertrag 
geregelten Tätigkeiten einen Verstoß 
gegen eine in Anhang B genannte 
Rechtsvorschrift der Gemeinschaft oder
– einen Verstoß gegen ein Gesetz, eine 
verwaltungsrechtliche Vorschrift eines 
Mitgliedstaats oder eine Entscheidung 
einer zuständigen Behörde eines 
Mitgliedstaats, durch die die unter 
Spiegelstrich 1 und 2 genannte 
Rechtsvorschrift der Gemeinschaft 
umgesetzt wird;

Or. fr

Begründung

Soweit nukleare Tätigkeiten betroffen sind, ist Kapitel 3 des Euratom-Vertrags die 
Rechtsgrundlage eines gemeinschaftlichen Vorgehens im Bereich des Umweltschutzes. Es 
erscheint unabdingbar, den Wortlaut damit in Einklang zu bringen, indem klargestellt wird, 
dass der Euratom-Vertrag für den nuklearen Bereich die Grundlage bleibt. In Anbetracht 
dessen muss bei nuklearen Tätigkeiten als rechtswidrig gelten, was gegen eine 
gemeinschaftliche Rechtsvorschrift verstößt, die auf der Grundlage dieses Vertrags erlassen 
wurde.

Änderungsantrag 42
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) „geschützte wildlebende Tier- und 
Pflanzenarten“
1) im Sinne von Artikel 3 Buchstabe g die 
in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG 
des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
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sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen genannen Arten und die 
wildlebenden Vogelarten, die in den 
Artikeln 1 und 5 der Richtlinie 
79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten genannt sind;
2) im Sinne von Artikel 3 Buchstabe g a 
die in Anhang A oder B der Verordnung 
(EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. 
Dezember 1996 über den Schutz von 
Exemplaren wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten durch Überwachung des 
Handels genannten Arten.

Or. fr

Begründung

Es geht darum, im Bemühen um Rechtsklarheit in den strafrechtlichen Vorschriften den 
Anwendungsbereich genau zu beschreiben. Unter den geschützten wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten sollten die wildlebenden Vogelarten berücksichtigt werden. Daher erscheint es 
angemessen, die wildlebenden Vogelarten einzubeziehen, die in den Artikeln 1 und 5 der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 genannt sind.

Änderungsantrag 43
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) „geschützte wildlebende Tier- oder 
Pflanzenarten“
(i) in Bezug auf die Straftat, die sich auf 
Besitz/Entnahme/Tötung/Zerstörung 
bezieht, die Arten, die aufgeführt sind in
– Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG 
des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen1;
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– Anhang 1 der Richtlinie 79/409/EWG 
des Rates vom 2. April 1979 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten2

sowie im entsprechenden Verweis in 
deren Artikel 4 Absatz 2, und
(ii) in Bezug auf die den Handel 
betreffende Straftat die Arten, die 
aufgeführt sind in
– Anhang A oder B der Verordnung 
338/97/EG des Rates vom 9. Dezember 
1996 über den Schutz von Exemplaren 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
durch Überwachung des Handels3;
________________________________
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7. Richtlinie, 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2006/105/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, 
S. 368).
2 ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1. Richtlinie, 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2006/105/EG.
3 ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1. Verordnung, 
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1332/2005 der Kommission (ABl. L 215 
vom 19.8.2005, S. 1).

Or. en

Begründung

Zu den Begriffsbestimmungen der Kommission in Artikel 2 sollte eine Definition des Begriffs 
„geschützte wildlebende Tier- oder Pflanzenarten“ hinzugefügt werden.

Änderungsantrag 44
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ab) „Lebensraum innerhalb eines 
geschützten Gebiets“ jeden Lebensraum 
einer Art, für die ein Gebiet zu einem 
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Schutzgebiet gemäß Artikel 4 Absatz 1 
oder 2 der Richtlinie 79/409/EWG erklärt 
wurde, oder jeden natürlichen 
Lebensraum oder Lebensraum einer Art, 
für die ein Gebiet als besonderes 
Schutzgebiet gemäß Artikel 4 Absatz 4 der 
Richtlinie 92/43/EWG ausgewiesen 
wurde;

Or. en

Begründung

Zu den Begriffsbestimmungen der Kommission in Artikel 2 sollte eine Definition des Begriffs 
„Lebensraum innerhalb eines geschützten Gebiets“ hinzugefügt werden.

Änderungsantrag 45
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ab) „geschützter Lebensraum“ jeden 
Lebensraum einer Art, für die ein Gebiet 
zu einem Schutzgebiet gemäß Artikel 4 
Absatz 1 oder 2 der Richtlinie 
79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 
über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten erklärt wurde, und jeder 
natürliche Lebensraum bzw. Lebensraum 
einer Art, für die ein Gebiet als 
besonderes Schutzgebiet gemäß Artikel 4 
Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen 
ausgewiesen ist.

Or. fr

Begründung

Es geht darum, den geschützten Lebensraum zu definieren. Diese Begriffsbestimmung sollte 
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wohl keine Bezugnahmen auf Arten, sondern eher auf Lebensräume von Arten enthalten, für
die Schutzgebiete bzw. besondere Schutzgebiete ausgewiesen worden sind.

Änderungsantrag 46
Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) „juristische Person“ eine 
Rechtspersönlichkeit, die diesen Status 
nach dem anwendbaren einzelstaatlichen
Recht inne hat, mit Ausnahme von Staaten 
und anderen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, die in Ausübung ihrer 
Hoheitsgewalt handeln, und von
internationalen Organisationen des 
öffentlichen Rechts.

(b) „juristische Person“ jedes 
Rechtssubjekt, das diesen Status nach dem 
jeweils geltenden innerstaatlichen Recht 
besitzt, mit Ausnahme von Staaten oder 
sonstigen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, die in Ausübung ihrer hoheitlichen 
Befugnisse handeln, sowie internationale
Organisationen des öffentlichen Rechts.

Or. de

Begründung

Die Richtlinie muss bei Begriffsbestimmungen mit anderen vom Europäischen Parlament 
angenommenen Richtlinien einheitlich sein, hier mit P6_TA(2007)0145 zu KOM(2006)0168, 
angenommen am 25.4.2007.

Änderungsantrag 47
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) „juristische Person“ eine 
Rechtspersönlichkeit, die diesen Status 
nach dem anwendbaren einzelstaatlichen 
Recht inne hat, mit Ausnahme von Staaten 
und anderen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, die in Ausübung ihrer 
Hoheitsgewalt handeln, und von 

(b) „juristische Person“ eine 
Rechtspersönlichkeit, die diesen Status 
nach dem anwendbaren einzelstaatlichen 
Recht inne hat, einschließlich von 
Wirtschaftsgesellschaften, die in einem 
Mitgliedstaat nicht als juristische Person 
klassifiziert sind, mit Ausnahme von 
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internationalen Organisationen des 
öffentlichen Rechts.

Staaten und anderen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, die in Ausübung ihrer 
Hoheitsgewalt handeln, und von 
internationalen Organisationen des 
öffentlichen Rechts.

Or. hu

Begründung

Gemäß den nationalen Rechtsvorschriften einzelner Mitgliedstaaten kann die Bildung von 
eine wirtschaftliche Aktivität ausübenden Gesellschaften zulässig sein, die nicht als juristische 
Person klassifiziert sind, bei denen jedoch die Möglichkeit besteht, dass sie Verursacher von 
Umweltverschmutzung sind.

Änderungsantrag 48
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) „Lebensraum innerhalb eines 
geschützten Gebiets“ jeden Lebensraum 
einer Art, für die ein Gebiet zu einem 
Schutzgebiet gemäß Artikel 4 Absatz 1 oder 
2 der Richtlinie 79/409/EWG erklärt wurde, 
oder jeden natürlichen Lebensraum oder 
Lebensraum einer Art, für die ein Gebiet als 
besonderes Schutzgebiet gemäß Artikel 4 
Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG 
ausgewiesen wurde.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass die geschützten Lebensräume diejenigen sind, die 
innerhalb geschützter Gebiete liegen, da eben diese Gebiete durch gemeinschaftliche 
Rechtsvorschriften geschützt sind und sich die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten nur auf 
Lebensräume innerhalb dieser Gebiete beziehen. Lebensräume außerhalb dieser geschützten 
Gebiete sind durch nationale Gesetze geschützt.
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Änderungsantrag 49
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die folgenden Handlungen Straftaten 
darstellen, wenn sie vorsätzlich oder 
zumindest grob fahrlässig begangen 
werden:

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die folgenden Handlungen Straftaten 
darstellen, wenn sie vorsätzlich oder 
zumindest durch grobes Verschulden
begangen werden:

Or. it

Begründung

Der Begriff der Fahrlässigkeit ist einschränkend, da er zusammen mit den Begriffen 
„Unvorsichtigkeit“ und „Untüchtigkeit“ bereits in dem Begriff „grobes Verschulden“ 
enthalten ist.

Änderungsantrag 50
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die folgenden Handlungen Straftaten 
darstellen, wenn sie vorsätzlich oder 
zumindest grob fahrlässig begangen 
werden:

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass – ungeachtet der räumlichen 
Ausdehnung der Auswirkungen der 
Straftat – die folgenden Handlungen 
Straftaten darstellen, wenn sie vorsätzlich 
oder zumindest grob fahrlässig begangen 
werden:

Or. hu

Begründung

Die Rechtsvorschriften müssen sich auch auf grenzübergreifende Umweltverschmutzung 
erstrecken.
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Änderungsantrag 51
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Einleitung, Abgabe oder 
Einbringung einer Menge von Stoffen oder 
ionisierender Strahlung in die Luft, den 
Boden oder das Wasser, die den Tod oder 
eine schwere Körperverletzung von 
Personen verursacht;

(a) die Einleitung, Abgabe oder 
Einbringung einer Menge von Stoffen oder 
ionisierender Strahlung in die Luft, den 
Boden, das Gestein oder das Wasser, die 
den Tod oder eine schwere 
Körperverletzung von Personen oder von 
Tieren, die durch Tierschutzabkommen 
geschützt sind, verursacht;

Or. hu

Begründung

Gefährliche Stoffe, die in Felsenritze und auf Gestein gelangen, bergen ebenfalls Gefahren 
für die Umwelt. Aufgabe des Gesetzgebers ist es auch, dafür zu sorgen, dass geschützte Tiere 
entsprechend geschützt werden.

Änderungsantrag 52
Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Einleitung, Abgabe oder 
Einbringung einer Menge von Stoffen oder 
ionisierender Strahlung in die Luft, den 
Boden oder das Wasser, die den Tod oder 
eine schwere Körperverletzung von 
Personen verursacht;

(a) die rechtswidrige Einleitung, Abgabe 
oder Einbringung einer Menge von Stoffen 
oder ionisierender Strahlung in die Luft, 
den Boden oder das Wasser, die den Tod 
oder eine schwere Körperverletzung von 
Personen verursacht oder verursachen 
kann;

Or. de
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Begründung

Auch in Buchstabe a muss genau wie bei den Buchstaben b, c, d, f, h und i die Handlung 
rechtswidrig sein. Auch die Möglichkeit einer Gefährdung muss, genau wie bei Artikel 3 
Buchstaben b, c, d und f strafbar sein.

Änderungsantrag 53
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die rechtswidrige Einleitung, Abgabe 
oder Einbringung einer Menge von Stoffen 
oder ionisierender Strahlung in die Luft, 
den Boden oder das Wasser, die den Tod 
oder eine schwere Körperverletzung von 
Personen oder erhebliche Schäden 
hinsichtlich der Luft-, Boden- oder 
Wasserqualität bzw. an Tieren oder 
Pflanzen verursacht oder verursachen 
kann;

(b) die rechtswidrige Einleitung, Abgabe 
oder Einbringung einer Menge von Stoffen 
oder ionisierender Strahlung in die Luft, 
den Boden, das Gestein oder das Wasser, 
die den Tod oder eine schwere 
Körperverletzung von Personen oder 
erhebliche Schäden hinsichtlich der Luft-, 
Boden- oder Wasserqualität bzw. an Tieren 
oder Pflanzen verursacht oder verursachen 
kann;

Or. hu

Begründung

Gefährliche Stoffe, die in Felsenritze und auf Gestein gelangen, bedeuten ebenfalls eine 
Gefahr für die Umwelt.

Änderungsantrag 54
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die rechtswidrige Behandlung, 
einschließlich Beseitigung, Lagerung, 
Beförderung, Ausfuhr oder Einfuhr von 
Abfällen, einschließlich gefährlicher 

(c) die rechtswidrige Behandlung, 
einschließlich Beseitigung, Lagerung, 
Verwertung, Beförderung, Ausfuhr oder 
Einfuhr von Abfällen, einschließlich 
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Abfälle, die den Tod oder eine schwere 
Körperverletzung von Personen oder 
erhebliche Schäden hinsichtlich der Luft-, 
Boden- oder Wasserqualität sowie an 
Tieren oder Pflanzen verursacht oder 
verursachen kann;

gefährlicher Abfälle, die den Tod oder eine 
schwere Körperverletzung von Personen 
oder erhebliche Schäden hinsichtlich der 
Luft-, Boden-, Gesteins- oder 
Wasserqualität sowie an Tieren oder 
Pflanzen verursacht oder verursachen 
kann;

Or. hu

Begründung

Auch eine illegale Verwertung, z.B. Verbrennung zur Energiegewinnung, stellt eine Gefahr 
für die Umwelt dar. Gefährliche Stoffe, die in Felsenritze und auf Gestein gelangen, bedeuten 
ebenfalls eine Gefahr für die Umwelt.

Änderungsantrag 55
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) der rechtswidrige Betrieb einer Anlage, 
in der eine gefährliche Tätigkeit ausgeübt 
wird oder in der gefährliche Stoffe oder 
Zubereitungen gelagert oder verwendet 
werden, wodurch außerhalb dieser Anlage 
der Tod oder eine schwere 
Körperverletzung von Personen oder 
erhebliche Schäden hinsichtlich der Luft-, 
Boden- oder Wasserqualität sowie an 
Tieren oder Pflanzen verursacht werden 
oder verursacht werden können;

(d) der rechtswidrige Betrieb einer Anlage, 
in der eine gefährliche Tätigkeit ausgeübt 
wird oder in der gefährliche Stoffe oder 
Zubereitungen gelagert oder verwendet 
werden, wodurch außerhalb dieser Anlage 
der Tod oder eine schwere 
Körperverletzung von Personen oder 
erhebliche Schäden hinsichtlich der Luft-, 
Boden-, Gesteins- oder Wasserqualität 
sowie an Tieren oder Pflanzen verursacht 
werden oder verursacht werden können;

Or. hu

Begründung

Gefährliche Stoffe, die in Felsenritze und auf Gestein gelangen, bedeuten ebenfalls eine 
Gefahr für die Umwelt.
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Änderungsantrag 56
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) die rechtswidrige Herstellung, 
Behandlung, Lagerung, Verwendung, 
Beförderung, Ausfuhr oder Einfuhr von 
Kernmaterial oder anderen gefährlichen 
radioaktiven Stoffen, die den Tod oder eine 
schwere Körperverletzung von Menschen 
oder erhebliche Schäden hinsichtlich der 
Luft-, Boden- oder Wasserqualität sowie 
an Tieren oder Pflanzen verursacht oder 
verursachen kann;

(f) die rechtswidrige Herstellung, 
Behandlung, Lagerung, Verwendung, 
Beförderung, Ausfuhr oder Einfuhr von 
Kernmaterial oder anderen gefährlichen 
radioaktiven Stoffen, die den Tod oder eine 
schwere Körperverletzung von Menschen 
oder erhebliche Schäden hinsichtlich der 
Luft-, Boden-, Gesteins- oder 
Wasserqualität sowie an Tieren oder 
Pflanzen verursacht oder verursachen 
kann;

Or. hu

Begründung

Gefährliche Stoffe, die in Felsenritze und auf Gestein gelangen, bedeuten ebenfalls eine 
Gefahr für die Umwelt.

Änderungsantrag 57
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) der unerlaubte Besitz, die unerlaubte 
Entnahme, Beschädigung oder Tötung von 
sowie der unerlaubte Handel mit 
geschützten wildlebenden Tier- oder 
Pflanzenarten oder Teilen davon;

(g) der unerlaubte Besitz, die unerlaubte 
Entfernung aus ihrem Lebensraum, 
Beschädigung oder Tötung von sowie der 
unerlaubte Handel mit geschützten 
wildlebenden Tier- oder Pflanzenarten oder 
Teilen davon;

Or. hu
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Begründung

Die Entnahme geschützter Tiere aus ihrem Lebensraum muss unzweideutig definiert werden.

Änderungsantrag 58
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) der unerlaubte Besitz, die unerlaubte 
Entnahme, Beschädigung oder Tötung von 
sowie der unerlaubte Handel mit 
geschützten wildlebenden Tier- oder 
Pflanzenarten oder Teilen davon;

(g) der unerlaubte Besitz, die unerlaubte 
Entnahme, Beschädigung, Verarbeitung 
oder Tötung von sowie der unerlaubte 
Handel mit geschützten wildlebenden Tier-
oder Pflanzenarten oder Teilen davon;

Or. en

Begründung

Der Vorschlag der Kommission, bei jeder genannten Straftat das Wort „illegal“ bzw. 
„rechtswidrig“ bzw. „unerlaubt“ hinzuzusetzen, erzeugt Rechtssicherheit. Durch den 
Vorschlag des Berichterstatters, im Einleitungsteil zu Artikel 3 das Wort „rechtswidrig“ 
hinzuzufügen und den Satzteil „oder zumindest grob fahrlässig“ zu streichen und unter 
Artikel 3a auch eine neue „begrenzte“ Kategorie von Handlungen aufzunehmen, die als 
Straftaten gelten, wird der Geltungsbereich der Richtlinie beträchtlich eingeschränkt. Was 
speziell diesen Artikel betrifft, wurde die Formulierung der Kommission vervollständigt.

Änderungsantrag 59
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) die rechtswidrige erhebliche
Schädigung eines geschützten 
Lebensraums;

(h) die rechtswidrige Schädigung oder 
Zerstörung eines geschützten 
Lebensraums;

Or. hu
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Begründung

Jegliche Schädigung oder Zerstörung geschützter Lebensräume muss unter den 
Geltungsbereich der Richtlinie fallen.

Änderungsantrag 60
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) die rechtswidrige erhebliche 
Schädigung eines geschützten 
Lebensraums;

(h) die rechtswidrige erhebliche 
Schädigung eines geschützten 
Lebensraums innerhalb eines geschützten 
Gebiets;

Or. en

Begründung

Diese Ergänzung ist im Sinne der Kohärenz mit der neuen Begriffsbestimmung im 
Änderungsantrag zu Artikel 2 (Buchstabe ab) erforderlich.

Änderungsantrag 61
Luis de Grandes Pascual

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) die rechtswidrige erhebliche 
Schädigung eines geschützten
Lebensraums;

(h) jedes Verhalten, das eine erhebliche 
Schädigung eines Lebensraums innerhalb 
eines geschützten Gebiets verursacht;

Or. es

Begründung

Der vorgeschlagene Straftatbestand ist einschränkend und würde Verhaltensweisen wie die 
Auslösung von Bränden, die einen geschützten Naturraum nicht nur gefährden, sondern 
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zerstören, ungeahndet lassen.

Änderungsantrag 62
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) die rechtswidrige erhebliche 
Schädigung eines geschützten
Lebensraums;

(h) jede Handlung, die die erhebliche 
Schädigung eines Lebensraums innerhalb 
eines geschützten Gebiets verursacht;

Or. en

Begründung

Um die Kohärenz mit dem Ansatz des übrigen Teils dieses Artikels zu gewährleisten, in dem 
Straftaten im Hinblick auf das Verhalten definiert werden, das bestimmte Ergebnisse 
hervorruft, muss ein Verweis auf das Verhalten in Bezug auf Lebensräume aufgenommen 
werden. Es ist jedoch nicht erforderlich, dieses Verhalten genauer zu definieren; dies könnte 
nämlich zu Widersprüchen gegenüber den Erwägungen 6a und 6b führen.

Änderungsantrag 63
Georgios Papastamkos

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) die rechtswidrige erhebliche 
Schädigung eines geschützten 
Lebensraums;

(h) die erhebliche Schädigung eines 
geschützten Lebensraums ohne vorherige 
Genehmigung durch die zuständigen 
Behörden;

Or. el

Begründung

Juristische Formulierung und Betonung, dass die Mitgliedstaaten für die Erhaltung und den 
Schutz geschützter Lebensräume zuständig sind.
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Änderungsantrag 64
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) der rechtwidrige Handel mit oder die 
rechtswidrige Verwendung von Stoffen, 
die zum Abbau der Ozonschicht beitragen.

(i) der rechtswidrige Handel mit oder die 
rechtswidrige Herstellung, das 
rechtswidrige Inverkehrbringen, der 
rechtswidrige Vertrieb oder die 
rechtswidrige Verwendung von Stoffen, 
die zum Abbau der Ozonschicht beitragen.

Or. en

Begründung

Der Vorschlag der Kommission, bei jeder genannten Straftat das Wort „illegal“ bzw. 
„rechtswidrig“ bzw. „unerlaubt“ hinzuzusetzen, erzeugt Rechtssicherheit. Durch den 
Vorschlag des Berichterstatters, im Einleitungsteil zu Artikel 3 das Wort „rechtswidrig“ 
hinzuzufügen und den Satzteil „oder zumindest grob fahrlässig“ zu streichen und unter 
Artikel 3a auch eine neue „begrenzte“ Kategorie von Handlungen aufzunehmen, die als 
Straftaten gelten, wird der Geltungsbereich der Richtlinie beträchtlich eingeschränkt. Was 
speziell diesen Artikel betrifft, wurde die Formulierung der Kommission vervollständigt.

Änderungsantrag 65
Georgios Papastamkos

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ia) das Legen von Bränden (Brandstiftung) 
in Wäldern oder Waldgebieten oder in 
Gebieten, die zur Aufforstung bzw. 
Wiederaufforstung vorgesehen wurden;

Or. el
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Begründung

Die Brandstiftung in Wäldern stellt eine Straftat im Sinne eines Verstoßes gegen die 
Umweltschutzvorschriften dar, insbesondere der rechtswidrigen erheblichen Schädigung 
eines geschützten Lebensraums. Die Zerstörung von Wäldern durch Brandstiftung im 
südlichen Europa macht deutlich, dass die vorgeschlagene Richtlinie unbedingt dringend 
verbessert und ihr Geltungsbereich erweitert werden müssen.

Änderungsantrag 66
Michl Ebner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i a) der Besitz oder die Inverkehrsetzung 
von Seefahrzeugen, deren äußerst 
negative Auswirkungen auf die Umwelt 
wissenschaftlich belegt sind (unter 
anderem der Besitz oder die 
Inverkehrsetzung von Einhüllenschiffen, 
den so genannten „schrottreifen 
Kähnen“).

Or. it

Änderungsantrag 67
Titus Corlăţean

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Beteiligung an oder die 
Anstiftung zu den in Artikel 3 genannten 
Handlungen eine Straftat darstellt.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Anstiftung und Beihilfe zu den in 
Artikel 3 genannten Handlungen eine 
Straftat darstellt.

Or. en
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Änderungsantrag 68
Georgios Papastamkos

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Beteiligung und Anstiftung Beteiligung 
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Beteiligung an oder die 
Anstiftung zu den in Artikel 3 genannten 
Handlungen eine Straftat darstellt.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Beteiligung an den in Artikel 3 
genannten vorsätzlichen Handlungen eine 
Straftat darstellt.

Or. el

Begründung

1. Der Begriff „Beteiligung“ ist weit gefasst und beinhaltet ex definitionem u. a. die 
Bedeutung von Anstiftung und einer direkten oder einfachen Komplizenschaft.

2. Einschränkung der „Beteiligung“ auf vorsätzliches Handeln.

Änderungsantrag 69
Michl Ebner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Beteiligung an oder die Anstiftung 
zu den in Artikel 3 genannten Handlungen 
eine Straftat darstellt.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Beteiligung an oder die Anstiftung 
zu den in Artikel 3 genannten Handlungen 
als Straftat eingestuft werden bzw. tragen 
allgemein dafür Sorge, dass 
Unterlassungen und/oder 
Verhaltensweisen, die Umweltschäden 
verursachen und/oder erhebliche 
Umweltschäden hervorrufen können, 
ebenfalls strafrechtlich verfolgt werden.

Or. it
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Änderungsantrag 70
Michl Ebner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass für einen wirksamen 
Umweltschutz und zur Verwirklichung 
des Präventions- und des 
Vorsorgeprinzips die Beweisstücke für die 
Straftat unabhängig davon, ob es sich um 
eine Gefährdung oder Schädigung 
handelt, dinglichen 
Sicherungsmaßnahmen unterzogen 
werden (Beschlagnahme der 
Beweisstücke).

Or. it

Änderungsantrag 71
Titus Corlăţean

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7a

Vorsorgemaßnahmen

Die Mitgliedstaaten ergreifen echte 
Vorsorgemaßnahmen, um 
Umweltstraftaten vorzubeugen, oder 
behalten derartige Maßnahmen bei.

Or. en
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Änderungsantrag 72
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um 
dieser Richtlinie spätestens am […] 
nachzukommen. Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser 
Rechtsvorschriften mit und fügen eine 
Tabelle der Entsprechungen zwischen der 
Richtlinie und diesen innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften bei.

1. Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Vorschriften in Kraft, um 
dieser Richtlinie bis zum […] 
nachzukommen. Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser 
Rechtsvorschriften mit und fügen eine 
Tabelle mit einer Gegenüberstellung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie und der 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei.

Or. it

Begründung

Es ist müßig, auf Einzelheiten einzugehen.

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um 
dieser Richtlinie spätestens am […] 
nachzukommen. Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser 
Rechtsvorschriften mit und fügen eine 
Tabelle der Entsprechungen zwischen der 
Richtlinie und diesen innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften bei.

1. Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um 
dieser Richtlinie spätestens am […] 
nachzukommen. Im Interesse der 
Gemeinschaft teilen sie der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser 
Rechtsvorschriften mit und fügen eine 
Tabelle der Entsprechungen zwischen der 
Richtlinie und diesen innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften bei.

Or. en
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Begründung

In Anbetracht dessen, dass das Parlament verstärkt Wert auf bessere Rechtsetzung und eine 
bessere Anwendung des Gemeinschaftsrechts legt, ist es wichtig, die Verpflichtung, Tabellen 
der Entsprechungen zu erstellen, die von der Kommission vorgeschlagen wird, nicht zu 
streichen.

Änderungsantrag 74
Tadeusz Zwiefka

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9a

Ausbildungs- und 
Informationsmaßnahmen

Auf nationaler Ebene ist entscheidend, 
dass entsprechende Ausbildungs- und 
Informationsmaßnahmen aus dem 
Bereich des Umweltstrafrechts im 
Verhältnis zu einzelnen Gliedern der 
Strafbarkeitskette durchgeführt werden 
und die Problematik der Strafbarkeit im 
Umweltschutz in den 
Referendariatsprogrammen für 
Staatsanwälte und Richter sowie in der 
Tätigkeit der für die Ausbildung des 
Personals von ordentlichen Gerichten 
und Staatsanwaltschaften zuständigen 
Organisationen Berücksichtigung findet.

Or. pl
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Änderungsantrag 75
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 13a
Ionisierende Strahlung

Im Bereich Gesundheit und Sicherheit 
wurden aus dem Euratom-Vertrag 
abgeleitete Rechtsvorschriften 
angenommen, um die Bevölkerung und 
die Umwelt vor den Gefahren von 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
ionisierender Strahlung zu schützen. Die 
Verpflichtungen, denen zufolge die 
Mitgliedstaaten strafrechtliche 
Sanktionen gemäß der vorliegenden 
Richtlinie erlassen müssen, erstrecken 
sich somit auch auf rechtswidriges 
Verhalten, das einen Verstoß gegen 
Rechtsvorschriften darstellt, die auf der 
Grundlage des Euratom-Vertrags 
angenommen wurden.

Or. en

Änderungsantrag 76
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang B (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anhang B

Liste der nukleare Tätigkeiten 
betreffenden gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften, deren Verletzung ein 
rechtswidriges Verhalten im Sinne von 
Artikel 2 Buchstabe a Spiegelstrich 2 
dieser Richtlinie darstellt:
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– Richtlinie 2006/117/Euratom des Rates 
vom 20. November 2006 über die 
Überwachung und Kontrolle der 
Verbringungen radioaktiver Abfälle und 
abgebrannter Brennelemente
– Richtlinie 96/29/Euratom des Rates vom 
13. Mai 1996 zur Festlegung der 
grundlegenden Sicherheitsnormen für 
den Schutz der Gesundheit der 
Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen 
die Gefahren durch ionisierende 
Strahlungen
– Richtlinie 2003/122/Euratom des Rates 
vom 22. Dezember 2003 zur Kontrolle 
hoch radioaktiver umschlossener 
Strahlenquellen und herrenloser 
Strahlenquellen
– Entscheidung 87/600/Euratom des 
Rates vom 14. Dezember 1987 über 
Gemeinschaftsvereinbarungen für den 
beschleunigten Informationsaustausch im 
Fall einer radiologischen 
Notstandssituation

Or. fr

Begründung

Soweit nukleare Tätigkeiten betroffen sind, ist Kapitel 3 des Euratom-Vertrags die 
Rechtsgrundlage eines gemeinschaftlichen Vorgehens im Bereich des Umweltschutzes. Es 
erscheint unabdingbar, den Wortlaut damit in Einklang zu bringen, indem klargestellt wird, 
dass der Euratom-Vertrag für den nuklearen Bereich die Grundlage bleibt. In Anbetracht 
dessen muss bei nuklearen Tätigkeiten als rechtswidrig gelten, was gegen eine 
gemeinschaftliche Rechtsvorschrift verstößt, die auf der Grundlage des Euratom-Vertrags 
erlassen wurde.
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